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Sitzung des Rates 

der Gemeinde Kirchwalsede

20. Juni 2024/ Kerstin Oesterling 

KircheVerfahrensstand:

➢ Bebauungsplan als Vorentwurf vorbereitet

➢ Umweltbericht und Eingriffsermittlung in Arbeit

➢ Vorentwurf Frühzeitiges Beteiligungsverfahren:  

Behörden und TöB‘s nehmen Stellung (sog. Scoping)

➢ Auswertung und ggf. Übernahme in die Planung, Überarbeitung 

Entwurf

➢ Billigung des Entwurfes durch Gemeinde 

➢ Auslegungsbeschluss 

➢ Öffentliche Auslegung

➢ Abwägung

➢ Beschluss
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Beteiligungsverfahren/ Scoping (beteiligt 17 TöB)

Anregungen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange:

Träger öffentlicher Belange:

Eingang Stellungnahme TöB 12

1.) ohne Anregungen oder Bedenken 6

2.-7.) mit Anregungen/ „Einwänden“ 6

Drei Stellungnahme aus der Beteiligung der Öffentlichkeit mit 

erheblichen Bedenken. Eine weitere Stellungnahme ging im Nachgang ein.
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Kirche1. Landkreis Rotenburg (Wümme)

Regionalplanerische Stellungnahme:

Planung wird aus regionalplanerischer Sicht ausdrücklich begrüßt.

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme

Keine Bedenken:

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme

• Stellungnahme Kreisarchäologie

• Naturschutzfachliche Stellungnahme

• vorbeugender Immissionsschutz

• Stellungnahme Straßenmeisterei

• Stellungnahme untere Wasserbehörde
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Kirchezu 1. Landkreis Rotenburg (Wümme)

Stellungnahme Bauaufsicht:

Konkretisierungsvorschlag Textfestsetzung.

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Dem Vorschlag wird gefolgt.

Stellungnahme vorbeugender Brandschutz:

Angaben zu erf. Löschwassermengen. Einbeziehung Feuerwehr.

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Ergänzung in der Begründung.

Stellungnahme Abfallwirtschaftsbetrieb:

Hinweis auf erf. Wendeanlage bei Stichstraße (Ø mind. 22,00 m)

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme
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Kirchezu 2. Stellungnahme Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie:

Hinweis auf Verwendung des NIBIS Kartenservers und ergänzend

Baugrundgutachten.

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme. Wurde verwendet.

zu 3. Landwirtschaftskammer Niedersachsen:

Verlust landwirtschaftlicher Flächen

Berücksichtigung landwirtschaftlicher Betriebe/ s. auch Immissionsschutz

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Kenntnisnahme. Wurde berücksichtigt.

In der Abwägung wird der wohnbaulichen Entwicklung der Vorrang vor dem Erhalt

der landwirtschaftlichen Fläche gegeben.
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Kirchezu 5. und 6. EWE NETZ GmbH und Vodafone Deutschland GmbH

➢ Versorgungsleitungen / Anlagen der Leitungsträger in der Umgebung des 

Plangebietes

➢ dürfen technisch und rechtlich nicht beeinträchtigt (beschädigt, überbaut, 

überpflanzt …) werden

➢ Frühzeitige Einbindung bei Anpassungserfordernissen, Kosten sind zu tragen

Eigene Stellungnahme/ Abwägung:

Die Hinweise werden wird zur Kenntnis genommen. Ergänzung in der

Begründung.
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Eingang privater Stellungnahmen
Tenor: 

Interessen der Bürger der Straße „Zum Hampberg“ wurden nicht berücksichtigt.

Es fand keine gerechte Abwägung statt.

.



Bestands-Bauungsplan Nr. 1a „Felhoren“
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Kirche

keine Einschränkung der WE

keine Höhenbeschränkung

keine Mindestgrundstücksgrößen

MD/WA; I; ED, o (bis 50 m Länge)

GRZ 0,4 + 50% Überschreitung 

Zum Hampberg: 

Anbindung ist da!



Weitere Bestandsbebauungspläne
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Kirche

Planungsauftrag der Gemeinde:

Orientierung an bestehenden B-Plänen insbesondere 

• BP 15 „Wittorfer Straße“ und

• BP 16 „Buchenweg“

WA; I und II; keine WE, 

o (max. 50 m)

GRZ 0,4 tw. mit 50% Überschreitung

Grundstücksgröße mind. 700 m²

Dachneigung 25°, Dachfarben, Sockelhöhe, Zaunhöhe

WA; I ; ED ; 2 WE je Einzelhaus, je 1 WE je Doppelhaus

o (max. 50 m)

GRZ 0,4 , keine Überschreitung

Grundstücksgröße mind. 650 m²/ 800 m²

Dachneigung 30°, Dachfarben, Sockelhöhe, Zaunhöhe

„Lütenhoff“
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Kirche
WA; I; ED, max. 3 WE, 

a (max. 18 m Gebäudelänge)

GRZ 0,4 ohne Überschreitung

TH 4,00 m/ FH 9,50 m

Grundstücksgröße mind. 700 m²

Sockelhöhe 50 cm 

nur 1 Grundstückszufahrt

mind. 1 Baum zu pflanzen 

ÖBV:

geneigtes Dach mind. 25°

Gauben max. 50 %

Zäune max. 1 m / Verkehrsflächen

Keine Schottergärten
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KircheWohnraumbedarf:

➢ falsche Aussagen zum Wohnraumbedarf, 

➢ genug Wohnbauflächen vorhanden, 

➢ genug kleine Wohnungen im „Lütenhoff“ vorgesehen

➢ 30 Häuser nur noch von „alleinstehenden Älteren“ 
bewohnt….

Baugrundstücke:

➢ Wiesengrund 4 freie Grundstücke

➢ Lütenhoff 2 freie Grundstücke 

➢ Potenziell Spielplatzumnutzung 2 Grundstücke 
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Eignung des Baugebietes/ 

Gibt es deutlich bessere Planungsalternativen? 

Falschaussagen:

Siedlungsentwicklung, sollte sich im Westen nicht über die Straßen „In den 
Büschen“ bzw. „Am neuen Friedhof“ hinaus erstrecken. Abgeraten wird im 
Osten von einer Bebauung östlich des Ziegeleiweges.

Zudem:

Auch der südliche Teil des Dorfes „Zum Hampberg“ hat einen klar definierten 
Siedlungsrand.
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Die Gemeinde Kirchwalsede hat  mit dem 
Aufstellungsbeschluss vom 09.06.2022 die 

grundsätzliche Entscheidung für die 
Aufstellung des Bebauungsplanes und die 
Entwicklung eines Baugebietes an dieser 

Stelle bereits getroffen.
RROP 2020 die 

Der Gemeinde Kirchwalsede ist im RROP die Schwerpunktaufgabe 

Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten zugewiesen.
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Kirche Vorwurf: 

➢Gebäude sind in der Größe nur 
„beispielhaft“ dargestellt, es 
wird eine viel höhere Bebauung 
zugelassen,

➢ „Keines der Grundstücke ist für 
Einfamilienhäuser geplant.“

➢Baugebiet ungeeignet für 
doppelreihige Bebauung 

➢6-fach höhere Baudichte als in 
anderen Gebieten….

Die GRZ von 0,4 gibt die 
Bebauungsdichte vor!
(s. oben 4.000 m² x 0,4 = 1.600 m²/ dargestellt ca. 1.000 m² Bebauung

zuzüglich Befestigung  ist dies realistisch)
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KircheInteressen der Bürger von der Straße „Zum Hampberg“ wurden
nicht berücksichtigt:

➢ Grünstreifen zwischen dem Bestand und dem Neubaugebiet ist 
nicht in Planung enthalten

➢ Schutz bestehender Hecken/ Bauabstand von mind. 20m

➢ Verkehrsanbindung ohne den Weg „Vor dem Hampberg“

➢ Reglementierung von Gauben, Freihalten von 
„Wohlfühlbereichen“

➢ die „in Aussicht gestellte Planung“ soll umgesetzt werden

Es wird eine Planungsalternative zur bestehenden Planung gefordert.
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Zwischenfazit:

Die Gemeinde Kirchwalsede hat die Anwohner mehrfach

angehört.

Sie sieht allerdings keine erhebliche oder gar unzumutbare

Beeinträchtigung in der vorliegenden Planung.

Eine Planungsalternative zum vorgestellten Planentwurf

wird daher als nicht erforderlich angesehen.
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KircheThema Verkehr:

➢ Die Planung enthält kein enthält kein Verkehrskonzept zur Anbindung sowie auch 
keine Aussagen zur Parkplatzsituation

➢ Übernahme der Verkehrswege sollte durch die Gemeinde erfolgen

➢ Keine Stellplatzregelung 

Nach NBauO erforderliche Stellplätze ausreichend!

Ausführungsbestimmungen:

Geplant:

verkehrsberuhigter Bereich/

Spielstraße
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Hinweis:

➢ Entfernung zur Biogasanlage und zum geplanten 
Windpark zu gering 

➢ „Sehlinger Weg“ durch landwirtschaftliche 
Fahrzeuge, An- und Ablieferverkehr zur Biogasanlage 
und einen sehr großen Anteil an allgemeinem 
Durchgangsverkehr beeinträchtigt.
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Thema Oberflächenentwässerung :

Erschließungs- und Entwässerungskonzept 
beauftragt,  
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KircheThema Planungshoheit der Gemeinde 
➢ Die Gemeinde  hat die alleinige Planungshoheit.

➢ Die Gemeinde muss öffentliche und private Belange untereinander abwägen 
und bewerten.

➢ Die Gemeinde  darf eine Abwägungsentscheidung treffen. Sie darf Belangen in 
der Abwägung auch den Vorrang geben. 

Städtebaulicher Vertrag wird getroffen. 

Dieser ist nicht Gegenstand des 
Bauleitplanverfahrens. 
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KircheStichpunkte:

• Vergaberegelungen für Verkauf der Grundstücke 
• Finanzielles Risiko für die Gemeinde 
• Anliegerbeiträge

• Übernahme der Verkehrswege durch die Gemeinde,

• Kosten der Oberflächenentwässerung (Kanal, Regenrückhaltebecken),

• Kostenschätzung über die von der Gemeinde zu erbringenden Leistungen,

• Auswirkungen auf KiTa, Kindergarten und Schule

• Wertminderung der Bestandsimmobilien durch Wegfall der Feldrandlage ,  (vgl. 
Bodenrichtwert / Gutachterausschüsse)
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KircheAbwägung :

1. Die Gemeinde Kirchwalsede sieht einen Bedarf an Wohnbauflächen und 
hält an der beschlossenen Ausweisung des Plangebiets zur maßvollen 
Bereitstellung von Wohnbauflächen fest.

2. Der durch die textlichen Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften 
vorgegebene städtebauliche Maßstab wird als angemessen angesehen und 
beibehalten. 

➢ Mindestgrundstücksgröße 700 m² ?

➢ Traufhöhe 4,00 m/ Firsthöhe 9,50 m?

➢ weitere Begrenzung Gauben?

BP 15 Wittorfer Straße 650m²-800m²

BP 16 Buchenweg 700m²
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Geplant :

Firsthöhe ca. 9,30 m

Traufhöhe ca. 4,20 m

Max. Traufhöhe  4,50 m?

Sitzung des Rates 

der Gemeinde Kirchwalsede

20. Juni 2024/ Kerstin Oesterling 
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Abwägung :

3. Die Anbindung an die Straße „Zum Hampberg“ wird vorgesehen.

4. Eine „Abstandsfläche“ zwischen gleichartigen Wohnnutzungen 
wird als nicht erforderlich angesehen. Die durch die Planung 
vorgegebenen Abstände zu den Bestandsgebäuden werden als 
ausreichend angesehen.

5. Weitere Regelungen, insbesondere zur Kostenübernahme, 
werden ergänzend in einem städtebaulichen Vertrag getroffen. 
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